MARKT PRETZFELD     

91362 Pretzfeld
 
19.11.03
[image: image2.png]



Telefon:


 Telefax:
(09194) 7347-  
(09194) 7347- 30

[image: image3.jpg]



Sachbearbeiter/in: 

      

Aktenzeichen (Bitte immer angeben)

     

Ihr Antrag vom:       








Markt Pretzfeld, Hauptstr. 3, 91362 Pretzfeld

     
     
     
     
 FORMCHECKBOX 
    Anzeige einer öffentlichen Veranstaltung (Art. 19 LStVG)

Gemäß § 12 des Gaststättengesetzes wird auf Widerruf  die Gestattung erteilt für den Veranstalter:
 FORMCHECKBOX 

  Antrag auf Hinausschiebung des Sperrzeitbeginns (§ 11 GastV)

Antragsteller – Verein, bzw. Bezeichnung der juristischen Person oder des nichtrechtsfähigen Vereins
     
Name, Vorname/n (ggf. auch Geburtsname) des Antragst. bzw. Vertreters der jur. Pers./ des nichtrechtsf. Vereins/ Anschrift:
     
Geb.- Datum



Geb.-Ort


Staatsangehörigkeit

     




     



     
Bei Ausländern: Aufenthaltserlaubnis erteilt durch:



gültig bis:

     








     











Ja
Nein

Ist ein Strafverfahren anhängig







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Ist ein Bußgeldverfahren weg. Verstößen bei einer gewerbl. Tätigkeit anhängig

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO anhängig


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Veranstaltung – Anlass und Art (z.B. Volksfest, Sportfest, Tanzvergnügen, etc.)

     
Im Zeitraum (Datum, ggf. Uhrzeit)

     
Gestattung soll sich erstrecken auf (genaue Bezeichnung des Gebäudes - bzw. Grundstücks-Anwesens:

     
 FORMCHECKBOX 
 Musikalische 

 FORMCHECKBOX 
 Tanzveran-

sind vorgesehen 
       Weitere Darbietung/en (z.B. Boxkampf etc.)
     Darbietungen

     staltungen

an       Tag/en             
 FORMCHECKBOX 
 Festzelt wird errichtet(Aufstellung wird     Raumgröße:      Eintrittsgeld
      Zugelassene Pers.- 
Anzahl der Sitzplätze

     der Bauaufsichtsbehörde angezeigt)
                   m²               €
      Zahl      
         
     

Der Eingang der obigen Anzeige wird bestätigt (Ort, Datum)

     
 FORMCHECKBOX 
    Die Erlaubnis nach Art 19 Abs. 3 LStVG wird unter Beachtung der umseitig aufgeführten Auflagen erteilt.

 FORMCHECKBOX 
    Die Genehmigung nach § 11 GastV zur Hinausschiebung der Sperrzeit wird jederzeit widerruflich erteilt.

Gesonderter Auflagenbescheid 

 FORMCHECKBOX 
  ergeht
    FORMCHECKBOX 
  ergeht nicht.

Geb. Verz. Nr.      
Niederschriftgebühr


€       
Erlaubnisgebühr


€       
Gebühr für Sperrzeithinausschiebung
€       

Gesamtkosten



€       
Bezahlt am     
Ort

Datum

Pretzfeld
11. Jun. 2002


Unterschrift/Siegel

MARKT PRETZFELD     

91362 Pretzfeld
 
19.11.03

Telefon:


 Telefax:
(09194) 7347-11
(09194) 7347- 30


Sachbearbeiter: 

 Herr Mayer

Aktenzeichen (Bitte immer angeben)

823/02-MA


Ihr Antrag vom:       







Markt Pretzfeld, Hauptstr. 3, 91362 Pretzfeld

     
     
     
     
 Antrag über Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (§ 12 GastG)

 zum Betrieb einer

Gemäß § 12 des Gaststättengesetzes wird auf Widerruf  die Gestattung erteilt für den Veranstalter:
Antragsteller – Verein, bzw. Bezeichnung der juristischen Person oder des nichtrechtsfähigen Vereins
     
Name, Vorname/n (ggf. auch Geburtsname) des Antragst. bzw. Vertreters der jur. Pers./ des nichtrechtsf. Vereins/ Anschrift:
     
Geb.- Datum



Geb.-Ort


Staatsangehörigkeit

     




     



     
Bei Ausländern: Aufenthaltserlaubnis erteilt durch:



gültig bis:

     








     











Ja
Nein

Ist ein Strafverfahren anhängig







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Ist ein Bußgeldverfahren weg. Verstößen bei einer gewerbl. Tätigkeit anhängig

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO anhängig


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

  FORMCHECKBOX 
 Schankwirtschaft

 FORMCHECKBOX 
 Speisewirtschaft

 FORMCHECKBOX 
 Gästebeherbergung

Veranstaltung – Anlass und Art (z.B. Volksfest, Sportfest, Tanzvergnügen, etc.)

     
Im Zeitraum (Datum, ggf. Uhrzeit)

     
Gestattung soll sich erstrecken auf (genaue Bezeichnung des Gebäudes - bzw. Grundstücks-Anwesens:

     
 FORMCHECKBOX 
 Musikalische 

 FORMCHECKBOX 
 Tanzveran-

sind vorgesehen 
       Weitere Darbietung/en (z.B. Boxkampf etc.)
     Darbietungen

     staltungen

an       Tag/en             
 FORMCHECKBOX 
 Festzelt wird errichtet(Aufstellung wird     Raumgröße:      Eintrittsgeld
      Zugelassene Pers.- 
Anzahl der Sitzplätze

     der Bauaufsichtsbehörde angezeigt)
                   m²               €
      Zahl      
         
     
Nebenräume (Toiletten – bitte Anzahl eintragen)

   Damenspültoiletten       Herrenspültoiletten       Urinale mit      St.Becken od.      lfd. m. Rinne      Toilettenwagen

Ausschank:

 FORMCHECKBOX 
 aller Getränke
            FORMCHECKBOX 
 folgender Getränke      

Gesundheitszeugnisse nach §§17,18 BseuchG bestehen für folgende Personen:

     
Folgende Schankanlage ist vorhanden:      
Folgende Gläserspüle ist vorhanden:      
Auflagen und Hinweise sind Bestandteile des Bescheides:

Siehe gesondertes Beiblatt!


MARKT PRETZFELD     

91362 Pretzfeld
 
19.11.03

Telefon:


 Telefax:
(09194) 7347-11
(09194) 7347- 30


Sachbearbeiter: 

 Herr Mayer

Aktenzeichen (Bitte immer angeben)

823/02-MA


Ihr Antrag vom:       







Markt Pretzfeld, Hauptstr. 3, 91362 Pretzfeld

     
     
     
     
 Bescheid über Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (§ 12 GastG)

 zum Betrieb einer

Gemäß § 12 des Gaststättengesetzes wird auf Widerruf  die Gestattung erteilt für den Veranstalter:
Antragsteller – Verein, bzw. Bezeichnung der juristischen Person oder des nichtrechtsfähigen Vereins
     
Name, Vorname/n (ggf. auch Geburtsname) des Antragst. bzw. Vertreters der jur. Pers./ des nichtrechtsf. Vereins/ Anschrift:
     
Geb.- Datum



Geb.-Ort


Staatsangehörigkeit

     




     



     
Bei Ausländern: Aufenthaltserlaubnis erteilt durch:



gültig bis:

     








     











Ja
Nein

Ist ein Strafverfahren anhängig







 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Ist ein Bußgeldverfahren weg. Verstößen bei einer gewerbl. Tätigkeit anhängig

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO anhängig


 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Pretzfeld, 19. Nov. 2003





i.A.

 Unterschrift/ Siegel        .

  FORMCHECKBOX 
 Schankwirtschaft

 FORMCHECKBOX 
 Speisewirtschaft

 FORMCHECKBOX 
 Gästebeherbergung

Veranstaltung – Anlass und Art (z.B. Volksfest, Sportfest, Tanzvergnügen, etc.)

     
Im Zeitraum (Datum, ggf. Uhrzeit)

     
Gestattung soll sich erstrecken auf (genaue Bezeichnung des Gebäudes - bzw. Grundstücks-Anwesens:

     
 FORMCHECKBOX 
 Musikalische 

 FORMCHECKBOX 
 Tanzveran-

sind vorgesehen 
       Weitere Darbietung/en (z.B. Boxkampf etc.)
     Darbietungen

     staltungen

an       Tag/en             
 FORMCHECKBOX 
 Festzelt wird errichtet(Aufstellung wird     Raumgröße:      Eintrittsgeld
      Zugelassene Pers.- 
Anzahl der Sitzplätze

     der Bauaufsichtsbehörde angezeigt)
                   m²               €
      Zahl      
         
     
Nebenräume (Toiletten – bitte Anzahl eintragen)

   Damenspültoiletten       Herrenspültoiletten       Urinale mit      St.Becken od.      lfd. m. Rinne      Toilettenwagen

Ausschank:

 FORMCHECKBOX 
 aller Getränke
            FORMCHECKBOX 
 folgender Getränke      

Gesundheitszeugnisse nach §§17,18 BseuchG bestehen für folgende Personen:

     
Folgende Schankanlage ist vorhanden:      
Folgende Gläserspüle ist vorhanden:      
Auflagen und Hinweise sind Bestandteile des Bescheides:

Siehe gesondertes Beiblatt!

Die Kosten des Verfahrens trägt der/die Antragsteller/in 

- Festgesetzte Gebühr für diesen Bescheid 
[image: image1.wmf]+ Auslagen

=Gesamtkosten:

0,00 €


Anlage zur Anzeige!

Auflagen:

1. Der Veranstalter muss den bau- und sonstigen sicherheitsrechtlichen Vorschriften  entsprechen.

2. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zum Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren sind vom Veranstalter die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

3. Die Veranstaltung darf erst zur angegebenen Zeit beginnen und ist spätestens zum Beginn der festgesetzten Sperrzeit zu beenden. Geräuschvolle Vergnügen müssen zum angegebenen Zeitpunkt beendet sein. Das gilt auch für die nichtöffentlichen Veranstaltungen außerhalb von Wohnungen , die zu einer Belästigung der Öffentlichkeit führen können.

4. Die höchstzulässigen Arbeitszeit für Beschäftigte darf nicht überschritten werden; auf die Einhaltung der Arbeitszeitbestimmungen für Jugendliche nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz wird besonders hingewiesen.

5. Auf die Verpflichtung zum Erwerb des Aufführungsrechtes für Musikveranstaltungen durch die GEMA wird hingewiesen.

6. Bei öffentlichen Veranstaltungen ist zu beachten:

Die Bestimmungen des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit vom 25.02.1985 (BGBII S. 425) sind genau einzuhalten; besonders wird auf § 5 (Anwesenheit Jugendlicher bei öffentlichen Tanzveranstaltungen) hingewiesen.

Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren darf die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen nicht gestattet werden. Jugendlichen von 16 Jahren an und darüber darf die Anwesenheit bis 24 Uhr gestattet werden.

7. Die Abgabe und der Genuß von Branntwein sowie überwiegend branntweinhaltigen Getränken und von Tabakwaren an Kinder und Jugendliche ist nicht statthaft.

8. Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind an den Zugängen und im Tanzraum durch Aushang in deutlich sichtbar gemachter Weise bekanntzumachen.

9. Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder Fahrlässig

a) eine öffentliche Vergnügung ohne die erforderliche Anzeige oder Erlaubnis veranstaltet

b) als Veranstalter einer Vergnügung die mit der Erlaubnis verbundenen vollziehbaren Auflagen nicht erfüllt oder einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 19 Absatz 5 LStVG zuwiderhandelt.

10. Sonstige Auflagen:

Anlage zum Bescheid!

Gründe:

Wer Getränke bzw. zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht oder Gäste beherbergt, betreibt einen erlaubnispflichtigen Gaststättenbetrieb (§ 1 und 2 des Gaststättengesetzes). Gemäß § 12 GastG konnte aus besonderem Anlass der Betrieb einer Gaststätte unter erleichterten Voraussetzungen vorübergehend 

auf Widerruf gestattet werden. Die Auflagen waren nach § 12  Abs. 3 GastG veranlasst.

Zur Entscheidung über den Antrag ist die unterfertigte Behörde gemäß § 1 Abs. 1a der Verordnung zur 

Ausführung des Gaststättengesetzes (GastV) zuständig.

Die Kostenentscheidung stützt sich auf Art. 1, 2, 6, 8 und 13 des Kostengesetzes in der neusten Fassung i.V. mit 

Tarif Nr. IV. 9 Nr. 6 des 2. Teils des Kostenverzeichnisses.

Außerdem sind die folgenden Punkte einzuhalten bzw. zu beachten:

Festzelt, Festplatz, Festhalle: (Bei Festhallen ist nachstehend statt „Festzelt“  „Festhalle“ zu lesen!)

Das Festzelt ist standsicher nach der geprüften Typenstatik bzw. den Konstruktionsplänen aufzustellen. Zum 

Aufbau des Zeltes ist von der Verleihfirma eine zuverlässige Fachkraft zur Verfügung zu stellen.

Fliegende Bauten dürfen nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung vorher der Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prüfbuches angezeigt ist. Das Prüfbuch ist für die 

Dauer des Festbetriebes beim Veranstalter zu hinterlegen.

Die Zugänge zum Festplatz und Festzelt sind in sicher begehbarem Zustand (auch bei nasser Witterung! ) 

herzurichten und zu unterhalten. Für ausreichende Beleuchtung ist zu sorgen.

Im Festzelt sind die Tisch und Bankgarnituren so anzuordnen, dass zwischen den Reihen ausreichend breite Gänge sowie ein Hauptdurchgang verbleiben, der in Panik- oder Katastrophenfall eine rasche Entleerung des 

Zeltes ermöglicht.

Das Zelt ist ausreichend zu beleuchten; die Leitungen sind so zu verlegen, dass eine Gefährdung des Publikums 

ausgeschlossen ist. Die Vorschriften der Landesverordnung zur Verhütung von Bränden sind zu beachten.

Verantwortlichkeit des Veranstalters:

Für den geordneten Schankbetrieb, die Einhaltung der Sperrzeitbestimmungen, der Jugendschutzbestimmungen, der hygiene- und seuchenpolizeilichen Vorschriften sowie der Preisauszeichnungsvorschriften ist der Veranstalter bzw. die zu seiner Vertretung bestellte Person verantwortlich. Für den Betrieb muss eine entsprechende 

Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein.

Zur Aufrechterhaltung der Ordnung sind geeignete Personen in ausreichender Zahl bereitzustellen.

Die Veranstaltung ist so durchzuführen, dass eine Belästigung der Nachbarschaft durch ruhestörenden Lärm 

vermieden wird.

Wer einer Auflage nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, handelt ordnungswidrig (§ 28 Abs.1 Nr. 2 GastG).

Schankbetrieb, Abgabe von Speisen:

Zu spühlen darf nur Wasser aus einer öffentlichen Wasserversorgungsanlage (Trinkwasser)  verwendet werden. Das Wasser ist durch ständigen Zulauf frischen Wassers (Ableitung des Überlaufs) fortlaufend zu erneuern. – Das Wasser ist in kurzfristigen Abständen zu erneuern. – Der Erdboden ist bei den Bierzapfstellen mit einem Bretterbelag (Lattenrost) zu versehen. Die Abwässer sind – soweit die Einleitung in das Kanalnetz oder sonstige 

Vorfluter nicht möglich ist, in eine Grube einzuleiten, die mit einer festen Abdeckung versehen ist.

Die Abgabestellen für Speisen sind mit sauberen Tischen auszustatten. Etwa ausgelegte Lebensmittel sind 

gegen die Kunden durch einen entsprechenden Warenschutz abzuschirmen.

Die Vorschriften der §§ 17, 18 des Bundesseuchengesetzes sind zu beachten (Gesundheitszeugnis)

Abortanlage:

Am Festplatz bzw. Festzelt ist ein Toilettenwagen aufzustellen. Je angefangene 350 qm müssen 

1 Herren- WC, 2 Urinalbecken oder 2m Rinnen und 2 Damen WC zur Verfügung stehen.

Gemäß & 8 Abs. 6 der Gaststättenverordnung dürfen Aborte nicht durch Münzautomaten oder ähnliche 

Einrichtungen versperrt oder gegen Entgeld zugänglich sein.

Im Bereich der Abortanlagen ist eine Handwaschgelegenheit, die mit fließendem Wasser ausgestattet ist, 

bereitzustellen.

Die Zugänge zu den Toiletten sind sicher begehbar herzustellen und zu unterhalten; die Wege und die Toiletten 

sind bei Dunkelheit ausreichend zu beleuchten. Auf die Toiletten ist durch Schilder hinzuweisen.

Die Abwässer aus der Abortanlage sind  - soweit eine anderweitige Beseitigung (z.B. durch Einleitung in die Kanalisation) nicht möglich ist – in dichtschließende Gruben , die mit einer sicheren Abdeckung versehen sich, einzuleiten.

Rechtsbehelfsbelehrung (Bayern)

Gegen diesen Bescheid (dieses Verfahren) kann innerhalb einer Monats nach seiner (Ihrer) Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der unterfertigten Behörde einzulegen.

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entscheiden werden, so kann Klage beim zuständigen Bayrischen Verwaltungsgericht* schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (das ist die unterfertigte Behörde)  und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid (diese Verfügung) soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der  Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

* zuständiges Bayrisches Verwaltungsgericht für den Regierungsbezirk:

Oberbayern: 80335 München Bayernstraße 30
Oberfranken:   95444 Bayreuth, Friedrichstraße 16
Unterfranken:   97082 Würzburg, Burkarderstraße 28

Postanschrift:   Postfach 20 05 43, 80005 München
Postanschrift:  Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth
Postanschrift:    Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg

Niederbayern u. Oberpfalz:


Mittelfranken:   91522 Ansbach, Promenade 24
Schwaben:       86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

93047 Regensburg, Haidplatz 1


Postanschrift:     Postfach 6 16, 91511 Ansbach
Postanschrift:   Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg

Postanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg

Wird von der Gemeinde ausgefüllt!


Bescheid




















Ort, Datum	        					Unterschrift des Antragstellers/ der Antragstellerin





Dem Antragsteller ist bekannt, dass Gestattung nur erteilt werden kann, wenn die im öffentlichen Interesse erforderlichen hygienischen und sanitären Einrichtungen (nach Geschlechtern getrennte Aborte, einwandfreie Gläserspüle usw.) vorhanden sind





Hiermit wird versichert, dass alle Angaben nach bestem Wissen und wahrheitsgemäß gemacht sind, und dass bekannt ist , dass die Gestattung zurückgenommen werden kann, wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht.








_1085994014.xls
Tabelle1

				+ Auslagen				=Gesamtkosten:		0.00 €






